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Verordnung
zur Änderung der Fernsprechgebühren

Vom 10. Juni 1954

Anlage C

Auf Grund des § 14 des Gesetzes übe{ die verwaltung
der Deutschen Bundespost (Postverwaltungsgesetz) vom
24. Juli 1953 (Bundesge§etzbl I S.6?6) wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft ver-
ordnet:

§L
Die Ausführungsbestimmungen zur Fernsprechord-

nung vom 24. November 1939 (Amtsblatt des Reichspost-

ministeriums S.913) in ihrer derzeit geltenden Fassung

werden wie folgt geändert:

1. Zu §3

a]) erhält Nr.5 Satz3 folgende Fassung:

,,Wird die öffentlidre Sprechstelle auf Antrag
der Gemeinde nicht an eine Vermittlungsstelle
ihres Ortsnetzes. sondern an ein anderes Orts-
netz angeschlossen, so hat die Gemeinde den Zu-
schlag zur Grundgebühr bei Ausnahmehaupt-
anschlüssen nach Abschnitt I Nr. 4 der Ifern-
sprechgebührenvorschriften zu zah1en."

b) wird in Nr. I ctie Angabe ,,9 DM" durch ,,13 DM"
ersetz'1.

c) werden io Nr. 1? die Worte ,,Ortsgesprächsge-
bühren uDd 20 v. H. der Ierngesprächsgebühr:en"
durch die Worte ,,Orts- und Ferngesprächsge-
bühren" ersetzt.

c1) erhält Nr. 19 Bllchstabe b) Satz 1 tolgende Fas-
sungl

,,Die monatliche Mindesteinnahme (Ausfüh-
rungsbestimmung 1?) beträgt in Ortsnetzen

bis zu 100 Hauptanschlüssen ....... 20 DM,

mit mehr als 100 bis zu 1000

Hauptanschlüssen ... 25 DM,

mit mehr als 1000 gauptanschlüssen 30 DM."

e) lverden in Nr. 19 Br.tchstabe b) Satz 2 und in
Nr. 20 Buchstabe b) Satz 1 die wofie ,,I Nr' 4

oder" gestrichen

l) wird in Nr. 20 BlLchstabe b) Satz 2 gestrichen.

2. Zr1 § 17:

a) $,ird Nr. 1 gestrichen.

b) werden in Nr.6 die Worte ,,4 und 5" durdl die
Worte ,,3 und 4" ersctzt.

§2
Die Iernsprechgebührenvorschriften, Anlage 3 zur

Fernsprechordnung vom 24 November 1939 (Amtsblatt
des Reichspostministeriums S.859), in ihrer derzeit gel-
tenaleo Fassung \\,erden \,vie folgt geändert und ergänzt:

1. Nr.4 Buchstabe a) der Vorbemerkungen erhält fol-
gerrde Fas.unS:

,,Ergeben sich bei der Berechnung von Gebühren
Bruchteile von Plennigen, so wird, wenn nichts
anderes bestimmt ist, jeder einzelne Gebührenbe-

trag so gerundet, daß ein halber Pfennig und mehr
a1s voller Pfennig betechnet, Bruchteile unter einem
halben Pfennig unberücksichtigt gelassen werden.
Zinsbeträge werden wie andere Gebührenbeträge
gerundet. Bei Benutzung von Münzfernsprechern
werden alle I'erngesprächsgebühren (AbschnittX
und XI) auf volle 10 Pf nach oben gerundet..,

2. Der Abschnitt I. Hauptanschlüsse wird durch
die An1age zu dieser Verordnung ersetzt,

3. In Abschnitt II. Nebenstellenanlagen ,"verden

a) unter B. Reihenanlagen
aa) vor Nr. 1 und 2 in der Spalte ,,cegenstand"

die Wortc,,1 Nebens'Lelle" durch die Worte
,,bis zu 2 Nebelstellen" ersetzt,

bb) bei Nr. 6ä in der Spalte ,,Gegenstand,, die
Worte ,,(nur bei selbsttätigen Vermittlungs_
einrichtungen)" gestrichen.

b, r'"ler J. \ebenarschlüs"e bei Nr. I j. den
Gebührenspaiten die bisherigen Zahlen tvie
folgt ersetzt:

.,1,40 165,- i0,45"

In Abschnitt III. Sprechapparate besonderer
Art erhalten die Nr.6 bis I unter Einlüguhg der.
neucn Nr.?a bis 7e folgende Fassung:

,,Apparate in Elfernbein-
farbc

Tischapparat
als Ilaupistelle ... ....

als Ncbenstelle ... . ...

Reihenapparatc zu
1 Amtsleitung und bis zu
2 Nebenstellen
'Reihenhauptstelle .....

Reihennebenstelle .....

Reihenapparate einfacher
Art zu 1 Amtslcitung uod
bis zu 5 Nebenstellen

Reihenhauptstelle......

amtsberechtigte
Reihennebenstelle .....

nicbtamtsberechtigte
neihennebenstelle .....

Tischapparat mit ein-
getlautem Sternschau-
zeichen

als Haupistelle .......

a1s Nebenstelle ,... ...

?b

'7a

?c

?d

7e

0,?0

2,10

5,40

3,60

6,30

4,80

,1,s0

0,?0

2,10

i06,-

260,-

302,-

198,-

83,--

0,?0

1,80

1,20

2,10

1,60

1,50

0,70,,

8.



In Abschnitt IV, Zusatzeinrichtungen

a) werden bei Nr. B die bishcrigen Zahlen wie folgt
ersetzt:

.. r.40 | ur.- u,4b-
I

b) werden bei Nr. 14 in der Spa1te ,,Gegenstand,,
dem Wort ,,Muschelhörer,, die Worte ,.oder
Dosenlernhörer mit auswechselbarer Hörkapsel,'
angefügt.

c) erhalten die Nr.30 und 30a folgende Fassung:

,,Gebührenanzeige

Gebührenanzeiger
für I{aupt-
anschlüsse einschl,
Übermittlung der
ZählimpLrise
ohne Rückstellung

milRüdrstellung..
In private[ Neben-
stellenanlagen dür-
fen auch für Haupt-
anschlüsse private
Gebührenanzeiger
verwendet \4,erden."

d) rvird hinter Nr.30a folgende
geIügtl

30

30a

,,30 b

e) werden bei Nr.3B in der Spalte ,,cegenstand,,
die Worte ,,an eine post- oder teilnehmereigene
Fernsprecheinrichtung angeschaltet ist,, durch
dic l /orte ,,mit einer post- oder teilnehmer-
eigenen Fernsprecheinrichtung verbunden ist,,
ersctzt.

In Abschnitt VII. Dinrichtungs- unal Analerungs-
gebiihren \,rden unlpr Nr.2l die übersührilt !.nd
a1le Angaben gestrichen.

übcrmitttung der
Zählimpulse je
Amtsleitung ......

Die Einrichtungen
.,verden nur in Orts-
netzen mit Selbst-
wählfernverkehr be-
reitgestcllt."

2,50

neue Nr.30b an-

0,16"

7. In Abschnltt IX. Ortsgespräche

a) erhält Nr. 1 folgende Fassung:

..1 
i 
Orl sgesprächsgeb ühr bei Teil- § 30
nehmersprechslellen und bei

] üffentlictren Sprechste en mir ]

I ge\vöhnlichem Sprcchapparat 
I

b) [,erden bei Nr. 1a in der Spalte ,,Gegenstand,,
die Worte ,, - desgl. - bei öflenllichen Sprech-
slellen" durch die Worte ,,ilesgl. - bei öffent-
lichen §prechstellen mit Münzfernsprecher'. er-
sctzt.

c, ,\el'clen be- den Nr.2 und 3 allc Angrben r-r ,d die
Überschrift gestrichen.
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In Abschnitt X. Ferngespräche
a) elhalten die Nr. I bis g folgende Fassung:

,,Gebühr für ein gcwöhnlicl1es
Gespräch von 3 Minuten Dauer
in der

Nahzone (bis 10 hm)
I. Fernzone (mehr als 10

bis 15 km)
II. Fernzone (mehr als 15

bis 25 km)
IIL Fernzone (mehr als 25

bis 50 l.m)
IV. Fernzone (mehr a1s 50

bis 75 km)
v,. -r ernzonc [mehr,als /J

bis 100 kmi
VI. Fernzone (mehr als 100

bis 200 km)
VII. Fernzone (mehr a1s 200

bls 300 km)
VIIL Fernzone (mehr als

300 km)

16.30

2t,34

24 Uhr

0,32

:'*'
0,64

0,96

1,44

1.92

2,40

3,36

0,32

0,48

0,64

0,96

1,44

1,92

2,30

2,69"

18.30

21 30

1

2

b) rvelden die Nr. 10 bis 12 gestrichcn.

c) wird hinter Nr.9 in der Spalte ,,ccgenstand,,
eingefügt:
.,Zu Nr. 1 bis 9,,

d) werden bei IIr. 14 bis 1? in der Spalte ,,Gebühr,,
jeweils die Worte ,,Nr. 1 bis 12,, durch die Wor.tc
,,Nr. 1 bis 9" ersctzt.

e) wird unter ,,8. Selbstwählfernitienst., in der
Spalte ,,cegenstand', die Angabe ,,(0,1b DM)"
durch,,(0,16),, ersctzt.

f) erhalten die Angaben in Spalte ,,Gebühr,' vor
Nr. lB tolgonde Frssung'

,,Sprechdauer für cine Gebühreneinhejt
von 0,16 DM

in der Zeit von

7 18.30

Uhr
(TaCgebühr)
Sekunden

18.30 7

Uhr
(Nachtgebühr)

Sekunden"

g) werden bei Nr.26 in der Spalte ,,Gegenstand,,
dic Worte .,bis 400,' gestrichen,

hr werden dia Nr.2? bis 29 geltrichen.

i) werden hinter Nr.26 in dcr Spaite ,,Gegenstand,,
die Worre ..Zr Nr. I8 bii 29 dur\h dip Wolte
,,Zu Nr. 18 bis 26" ersetzt.

k) werden in der Spalte ,,Gegenstand,, unter ,,Zu
Nr. 18 bis 26"

aa) in Nr.2 die Worte ,,Nr. 1 bis 12,, durch die
Worte ,,Nr. 1 bis 9,, ersetzt,

bb) in Nr.6 die Worte ,,Die Beträge werden auf
5 Pl nach oben gerundet,, gestrichen,

cc) in Nr.7 die Worte ,,Nr. 19 bis 29,, durch die
Worte ,,Nr. 18 bis 26,. ersetzt.



1) werden in der Spalte,,cegenstand,, unter,,über_
gangsbestimmungen,, crsetzt

aa) in Nr. 1 die Worte ,,Nr. 18 bis 29,, durch die
Worte ,,Nr. 18 bis 26,,,

bb) in Nr.2 die Worte ,,Nr. 1 bis 12,, dLlrch die
Worte,,Nr. 1 bis 9,,und die Worte,,Nr. 18 bis
29" durch die Worte ,,Nr. 18 bis 26,,,

cc) in Nr.3 die Worte ,,(Nr. 19 bis 29),, durch die
Worte ,,(19 bis 26),,.

9. In Abschnitt XI. Besonatere Gesprächsverbindunsen
a) werden in der Spalte ,,Gebühr,' bei folgenden

Nummein die bisherigen Zahlen wie folgt er-
setzt.l

Nr. 1: 0,80

Nr. 3: 0,60

Nr- 4: 1,60

Nr. S: 0,60
Nr. B: 0,80

Nr. 9r 0,60
Nr. 10: 1,60

Nr. 16: 0,80

Nr.2T: 0,80
Nr.30: 0,20

Nr. ts1: 0,20

Nr.32: 0,20

b) lvird bei den Nr.2, 11, 12 und 29 in der Spaltc
,,Gebühr" und bei Nr. 15 in den Spatten.,Gebühr,,
und,,Gegenstand,, jeweils die Zahl,,0,60,, durch
,,0.B0" ersetzt.

c) werden in dcr Spalte ,,cebühr,, bei den Nr. 11.
12, 14,33,35, 37 und 38 dle Worte ,,Nr. 1 bis 12,,
durch die Worte ,,Nr. 1 bis 9,, und bei den Nr. 14
und 26 die Wor-te,,Nr. 18 bis 29,, durch die Worte
,,Nr. 18 bis 26,, ersetzt.

i0. In Abschnitt XII. Fernsprechauftragsdienst, Setbst-
tätige Ansagen, Aufgabe von Telcgrammen
a) werden die Nr.3 und 4 gestridlen.
b) werden in der Spatte ,,ecbühr,, bei alen folgen-

den Nummern die bisherigen Zahlen wie folgt
ersetzt:

Nr. S: 0,40

Nr. 6: 0,10

c) werdeh in der Spalte ,,cegenstand,, unter Nr.6
die Worte,,2. Der Gesamtbetrag der Bescheid-
gebühr wird auf 0,10DM nach oben gerundet..
gestrichen.

d) wird bei Nr. 10 in der Spalte ,,cegenstand,, das
Wort,,nichtamtlichen,, gestrichen.

e) wird in Spalte ,,Gegenstand,, hinter Nr. 10 ein-
gefügt:
,,In Ortsnetzen, in denen die technischen Vor-
aussetzungen für die Anwendung der Orts_
gesprächsgebühr bei übermittlung von Wetter-
nachrichten nodr nicht bestehen, wird die
bisherige Gebühr so lange weiterberechnet. bis
d:e Deulsche BLlndesposl die tür Jie Umstellung
notwendigen technischen Andernngen durch-
geführt hat."

11. In Absduitt XIV. Dicnstvertängerung bei Vermitt-
lungsslcllen und Unfallmeldedienst weralen in der
Spalte ,,Gebühr" bei Nr. 4 und E die bisherigen Zah-
1en durch ,,1,-" ersetzt.
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12. ln Abschnitt XV. Besonalere Leistungcn werden
a) in der Spafie ,,Gebühr,, bei den folgenden Num_

mern die bisherigen Zahlen wie folgt ersetzt:
Nr. 6: 0,80

Nr. ?: 0,50
Nr. 9: 6..
Nr. 10: 2,
N-. t2: 0,?J

b) bei Nr.6 in der Spalte ,,Gegenstand,, die Worte
,,oder für Ankündigung der Sperre,, angefügt.

c) bei Nr. ? in der Spalte .,Gegenstand,, hinter dem
Wort ,,Doppe1,, die Worte,,oder für eine weiter-
gehende Aufteilung,, eingefügt.

d) bei Nr. B lolgende Angaben eingefügt:

,,Mehrleistung bei
ungedeckten Einziehungs-
aufträgen

§13
0,25"

e) bei Nr. 11 in der Spalte ,,cegenstand,, die Worte
..bis zu ein,r Stunde, durch dte Worle ,,bis z.l
einer halben Stt-lnde,, crsctzt.

§3
(1) Inhaber von Fernsprechhauptanschltissen uncl von

öffentlichen Sprechstellen bel privaten mit gewöhn-
lichem Sprechapparat können die l{auptanschlüsse oder
die öffentiichen Sprechstellen ohne Rücksicht auf dle
einjährige Mindestüberlassungsdauer für den 30.Juni
1954 ohne Einhaltung der im s 1B Abs.2 dcr Fernsprech_
ordnung bestimmten Kündigungsfrist und spätestens
für den 30. September 1954 unter Einhaltung der im
§ 18 Abs.2 der Fernsprechordnung bestimmten Kün_
digungsfrist kündigen. Bei gemeindlichen öf{en ichen
Sprechstellen, die noch nidlt l Jahr bestehen, steht das
gleiche Recht den antragsberechtigten cemeinden zll.

(2) Hat ein Teilnehmer lür die Amtsleitung seines
Ausnahmehauptanschtlsses einen einmaligen Kosten-
zuschuß gezahlt und sind zum Zeitpunkt des Inkr.aft-
tretens dieser Verordnung seit der Einrlchtung des
Anschlusses noch nicht S Jahre verstrichen, so wild
ihm flir jeden vollen Monat, der an den b Jahren feh1t,
ein Sechzigstel des geleisteten Zuschusses auf die neuen
monatlichen Gebühren angerechnct oder, wenn er clen
Anschl-rß innerhalb der in Absatz 1 fcstgelegten l.rist
küEdigt und aufgibt, erstattet. Satz 1 gilt für gemeind-
Iiche öffentliche Sprechstellen entsprechend.

§4
Nach § 14 des Dritten überleitungsgesetzes vom 4. Ja-

nuar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbinclung mit
§ 37 des Postverwaltungsgesetzes giit diese Verordnung
auch im Land Berlin

§5
Diese Verordnung tritt am 1.Juli 1954, §3 jedoch

bereits am Tagc nach der Verkündung. in Kraft.

Bonn, den 10. Juni 19b4

Der Bundesminister
f ür das Post- und Fernmeldewesen

In Vertretung
Gladenbeck
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Anlage zu § 2 der Verordnung zur Anderung
der Fernsprechgebühren vom 10. Juni 1954

GeAenstand

Teilnehmereinrichtungen
I. Hauptanschlüsse

(I.etnsprechordnung § 5)

Monatliche Grundgebühr

für einen Einzelanschluß

in Ortsnetzen mit
1 bis

101 bis
201 bis 1000

über 1000

1. Die Grundgebühr ist die laufende Vergütung für die Bereithaltung des
Ansdllußorgans bei der Vermittlungsstelle, der Amtsleitung und bei Haupt_
anschlüssen ohne Nebenstellen eines gewöhnlichen Sprechapparats.

2. Die Grundgebühr richtet sich nadl der Zahl der bei Beginn des Kalender-
jahres zum Ortsnetz gehörenden Hauptanschlüsse; Anderungen der Grundgebühr
gegen das Vorjahr treten am 1. Apdl in llraft. Wenn Hauptanschlüsse in anderen
Ortsnetzen nach § 30 Abs. 2 Satz 2 der Fernsprechordnung im gegenseitigen Wäht_
betrieb zur Ortsgesprächsgebühr erreicht weralen können, zählen diese bei der
Bcmessung der Grundgebü}jr mit.

3. Wird ein Ortsnetz neu errichtet, so ist für die erste Festsetzung der cr-und_
gebühr die Zahl der Hauptanschtüsse am Tage der Eröffnung maßgebend.

4. Im LauIe eines Jahres wird die Grundgebühr neu festgesetzt, wenn das
Ortsnetz mit einem anderen Ortsnetz zusammengeiegt oder wenn zwischen zwei
Ortsnetzen nach §30 Abs.2 der Fernsprechordnung der Ortsdienst eingeführt
oder wieder aufgehoben wird. Maßgebend für die Grundgebühr ist hier die Zaht
der Hauptanschlüsse, die bei Beginn des Kalenderjahres zu den Ortsnetzen
gehörten. Die neu festgesetzte crundgebüh! wird.von dem aul die Anderung
folgenden Monatsersten an oder, wenn die Anderung aD einem Monatsersten
eintritt, vom Tage der Andemng an erhoben.

f ür Gemeinsctraltsanschlüsse

6,

B,-
10,-
12, -

B,

g$
{d 9,
{r} S,
&ll .ci
l:$

i4IT
d) a-x

--' d§.F
§J o)

{}
.:r

bei Zehneranschlüssenj für eine Gemeinscl-raftssprechstelle .. _....... .

bei Zweieranschlüssen, für eine Gemeinschaftssprechstelle
in Ortsnetzen mit

die HäUte der
Gebühren nach

Nr. 1

4,-
5,50

7,-

1 bis
101bis

201 bis 1000

über 1000

zuschlag zur Gr:unalgebühr bei Ausnahmehauptansellüssen

für je 100m der Lufflinienentfernung zwiscJren der Hauptstelle und der
Vermittlungsstelle, an die sie angesdllossen ist, monaflich ...

Bundesdruckerei, Frankfurt (l4ain) 561s 6 s4

1,50




